Sitzung Fachgruppe „Verantwortlicher Aktuar“ 23.2.07 – Eingegangene Fragen
1.
Gesetzlichen Aufgaben 
(a) Was gehört zu den gesetzlichen Aufgaben eines VA?

(b) Welche Tätigkeiten stammen aus den gesetzlichen Aufgaben?

(c) Was bedeutet „den technischen Teil des Geschäftsplanes führen“ in AVO-BPV Art. 2?  Was gilt als „technisch“?  Was heisst „führen“?

2.
Kommunikation

(a) Wer ist beim BPV für allgemeine Fragen betreffend VA zuständig?
(b) Welche Informationsquelle gibt es über aktuelle Vorschriften, Weisungen oder Beispiele?
(c) Wie kann diese Fachgruppe sicherstellen, dass sie über neue Dokumente, oder Entscheidungen des BPV informiert wird?
(d) Sind weitere Vorschriften oder Weisungen in nächster Zeit vom BPV zu erwarten?

(e) Wer könnte einen VA beraten, wenn er gegen seine Geschäftsleitung kämpft?

(f) Kann die SAV oder diese Fachgruppe als Interface mit dem BPV dienen, sodass ein VA Fragen anonym stellen kann?

(g) Wenn die SAV relevante Informationen vom BPV erhält (z.B. über neue mögliche Weisungen oder Anforderungen), wie wird dies an die Mitglieder weitergeleitet?

3.
Abgrenzung und Begrenzung der Aufgaben von weiteren Tätigkeiten

(a) Was gehört nicht unbedingt zu den gesetzlichen Aufgaben eines VA? (z.B. SST)?

(b) Welche Tätigkeiten darf ein VA nicht unternehmen?

(c) Laut AVO Art 24 trägt der VA „die Verantwortung für“ die verschiedenen Aufgaben.  Was heisst konkret „Verantwortung“? Und: Gegenüber wem hat er die Verantwortung?
(d) Welche Möglichkeiten gibt es für ausländische Aktuare, die mit den schweizerischen „Gegebenheiten“ nicht vertraut sind?
(e) Was für alternative Fachausbildung hat das BPV als äquivalent zu Aktuar-SAV akzeptiert?

(f) Wer darf eine Kopie des Aktuar-Berichts fordern? (z.B. Revisor, BPV, Steueramt)
(g) Wird das BPV im Normalfall eine Kopie des Berichts anfordern, und möglicherweise Nachfragen an den VA stellen, oder nur im Problemfall?

4.
Termine für die Tätigkeit/Berichterstattung

(a) Was muss der VA liefern, und an wen?

(b) Welche Termine hat das BPV schon festgesetzt?
(c) Wenn der VA das Formular für Sollbetrag des gebundenen Vermögen unterschreibt, was bestätigt er? Bedeutet es, dass er die vollständige Überprüfung der Rückstellungsberechnungen auf Gesetzeskonformität vorgenommen hat (bis zum 31. März)? Oder kann er sich auf eine Plausibilitätsbetrachtung stützen und die Detailanalyse später durchführen und im Aktuarbericht seinen definitiven Befund beschreiben?
(d) Soll der VA die Rückstellungen häufiger als jährlich überprüfen, um die Geschäftsleitung umgehend zu informieren, falls die Grundlagen seines Berichtes wesentlich verändert haben? (AVO-BPV Art. 2.3)

(e) In welchem Zeitraum ist die Bedeckung des Zielkapitals aus SST zu organisieren?

5.
Normen, Formalien und Methoden für die Tätigkeit

(a) Gibt es einen Standard, was ein aktuarieller Bericht enthalten muss?

(b) Gibt es Beispiele oder Muster für die VA-Berichte?

(c) Gibt es relevante Beispiele oder Standards aus anderen Ländern?

(d) Gibt es offizielle Fachbegriffe, die der VA verwenden sollte? (z.B. Reserve oder Rückstellung)
(e) Gibt es für kleine und einfache Versicherungen (z.B. Captives) eine Möglichkeit die Anforderungen zu vereinfachen?

(f) Sind die notwendigen Prozeduren für schweizerische Firmen mit ausländischen Niederlassungen anders? Oder schweizerische Niederlassungen von ausländischen Firmen?  Spielt es eine Rolle, ob sie EU oder nicht EU sind?

(g) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der IFRS oder US-GAAP Abrechnung eines Versicherers und dem aktuariellen Bericht?

(h) Was für eine Wirkung haben die SAV-Richtlinien zum Thema VA?  Obligatorisch? Empfohlen? Vorgeschlagen?

(i) Bestehende Richtlinien der SAV betonen „best-estimate“ Punkt-Schätzungen, die unter Umstände die Geschäftsleitung zur einer falschen Sicherheit verleiten kann. Wäre es vernünftig eine Bandbreite anstatt einen einzelnen Punkt in VA-Bericht zu verwenden?
(j) Brauchen wir stärkere ausführlichere Standards wie man die Aufgaben und den Bericht durchführt bzw. erstellt; oder wäre es besser Freiheit zu haben, und Erfahrungen zu sammeln?

6.
Anstellungsverhältnis

(a) Was heisst „Schaffung eines geeigneten Umfelds, in welchem der verantwortliche Aktuar seine Aufgaben erfüllen kann“? (Richtlinien zur Corporate Governance Art 3.1)

(b) Wie muss sich der VA in den Planungsprozess zum Jahresabschluss und zur Rückstellungs-Bildung einbringen?

(c) Wie beurteilt ein SAV-Aktuar, ob er genügend relevante Erfahrung hat, um ein VA-Mandat akzeptieren zu können?

(d) Was für Interessenkonflikte sind vorhersehbar?
(e) Unter welchen Umständen konnte einen Aktuar verhaftet werden?  Von wem?

(f) Hat der VA einen Bedarf an Berufshaft-Versicherung?[image: image1.png]
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